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 Veröffentlicht am 20.10.1972

Norm

VBG §10

Rechtssatz

Das nach der Rechtsprechung (Arb 7531) für die erfolgreiche Ausübung einer b-wertigen Tätigkeit vorausgesetzte

Allgemeinwissen eines Mittelschülers kann auch in anderer Weise als durch den erfolgreichen Abschluß eines

Mittelschulstudiums erlangt werden. Es betri;t in erster Linie die allgemeinen Wissensgrundlagen, die für die

Ausübung des gehobenen Dienstes vorausgesetzt werden. In Frage kommt hier insbesondere Gewandtheit im

sprachlichen Ausdruck sowie im schriftlichen Verkehr und die Fähigkeit zum abstrakten Denken. Letzten Endes gibt

eine Mittelschulmatura immer nur eine gewisse Gewähr, daß diese Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Maße

vorhanden sind, wie es für die Aneignung des besonderen Fachwissens und die Ausübung des gehobenen Dienstes

erforderlich ist. Die Probe auf das Zutre;en dieser Voraussetzungen kann immer nur in der Praxis gemacht werden.

Bewährt sich der betre;ende Bedienstete in der Praxis, dann ist damit auch der Beweis erbracht, daß ihm die im

allgemeinen durch ein Mittelschulstudium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im oben angeführten Sinn nicht

fehlen.
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